
Imts - ̂ M D latt
zur Laibacher Z e i t u n g .

.<? 106. Samstall den 2. KeVtember 18^3.

Nubernial - ^erlHutbarunocn.
H. 1!^37. (3) Nr. 19295.

S u r r e n d e
d e s k . k. i l l y r i s c h e n G u b e r n i u m S . —
A u f h e b u n g der C o n t r o l l p f l i c h t i g k e i t
deö B r a n n t w e i n s und der ü b r i g e n
g e b r a n n t e n ge i s t i gen F l ü s s i g k e i t e n
?m i n n e r e n Z o l l g e b i e t e . - Die hoch-
löbliche k. k. allgemeine Hoskammer hat zu
Folge Decreteö vom 3. Ma l l 8 " I . « " ^ ^
beschlossen, cs von der Controllpfl'cht.gkelt des
Branntweins, Arrak, Rhum, L.quemS und
aller andern qcbramtten geistigen Flusslgkc.ten
im inneren Zollgebiete vom 1. September d.
2 . angefangen, abkommen zu lassen; dagegen
aber die Controllpflichtigkcit dieser Getränke
im Gränzbezirke, wie sie dermal besteht, so wie
die Bestimmung in Absicht auf die Gültigkeils-
dauer der gefällsämtlichen Deckungsurkunoen,
und die durch dic Vdrzchrungssteuer-Vorfchrif,
^ ^ ^ ^ n e b e n e n Controllö-Maßrcgcln hin,
sichtlich dies.r Flüss.gkciten aufrecht z« " h a l -
tcn. —Welchcv flennt zur allgemeinen Kenntniß
gebracht wlrd. — Laibach den 8. August 1813.
J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,

Landes-Gouverneur.
C a r l G r a f z u W e l s p e r g , R a i t e n a u

u n d P r l m ö r , Vice < Präsident.
Johann Freiherr v. S c h l o i ß n i g g ,

k. k. Gubcrmalvach^

3^ ,36o. — — N r . 17637?
. V e r l a u t b a r u n g
« d e r v e r l i e h e n e P r » v l l e g i e l i . — Zu
v°lge des hohen Hofkanzlc.-Decrelcö vom H.
d. M , 3«bl 2066Ü, hat d.e hohe k. k. allgemn,
ne Hofkamm« a m , ^ . I ^ n , „ach den Btsilm-
mungm des aa,rhöchss,n Patentes vom 2 i .
März ,9 )2 folg'nde Pr.vileg.e», v , r l , e h , n : -
z. Dem?orenz R!tß,l3rztU2<l chemische Fcucr,

zeuge, wohnhaft in W i e n , Schottenfell', Ni- .
, 3 7 , für d«e Dauer von emem Jah r , , auf
die Verbtsserung der chemischen Feuerzcug:R"b-
hölzchin mlt oder ohne Schwefel/ durch An-
wenoung elner härteren brennbaren Masse, als
bisher, w»durchslch die Vortheile ergeben, d«ß
ein feuchtes und regnerisch,s Wettrr auf diese
Masse nlcht nachthell'g e>nw,rke und das Ab»
falle» der auf den Rcibhölzchcn b^sindlichet,.
Köpfchen nicht zu besorgen s,y, daher sich diese
Zündhölzchen getrocknet eben so schnell entzün-
den, als »m ncuen Zustande, auch ohn« Rück-
sicht auf das Wetter ttansportirt werden können,
indem die Masse ihrer größcrn Harte und Fe-
st'gkeit wegen die Feucht,gsm n,cht so leicht an
sich zithe, ferner die Gefahr des Selbstentzün-
dtns bcim Tran^portiren mit Wagen vermieden
werde/ endlich der unangenehme Phosphor-Ge-
ruch sehr vermindert und Unglück durch Feuers«
gcfahr hintangehaltcn werde. — 2. Dem Mo?
r>z T'choffen, Besitzer der kanzendorfer Mc-
t»ll Waren-Fähns, wlchlihaft ,n Wien, Gtadt,
N r . 5 /g /und dem Alois Nsiye, Mechaniker,
wohnhaft in Wiener,Neustadt N r . 56, für d»e
Dauer von drei Iahr<N/ auf die Verb«sserung
in der konstruction b«r Spinn,Maschine und
des Splnn.Prozesses selbst für Bauumwoll-und
Flachsspinnereien, welche im Wesentlichen da,
rm bestehe, daß l ) die tonst»uction der M a -
schine einfacher sey und die Reparaturen ver,
mindert werden; 2) im Prozesse selbst an den
sogenannten Vorwerken bedeutend erspart, d l l
Erzeugung vermehrt, das Garn stärker, glät«
ter u,,d runder als gewöhnlich erzeugt und al-
ler Flug l,i den Spinnsalen vermieden werde,-
endlich 3) das Verfahren aufThroßel' und M u .
le-Stühle gleich vortheilhaft anzuwenden und
d,t UmälldelUligsloften schon bestehender Ma«
schinen gerlngfüg'g seyen. — 3. Dem Carl De-
muth/ Vlcchwaaren c und Lamven-Fablikanl,
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nvohnhaft in Fünfhaus bei W ien , N r . , l ^ ,
für dle Dauer von e»nem Jahr«, auf dl« Enl-
decfung und Verbesseiung emer neuen Är l Be-
dachung von canel^lem ober gerltfclt<m Eisen»
dlech, oder jeder andern so gearbellelen «blech«
gatlung, und zwar entwider ganz ohne Dach»
stuhl oder mit Helbehallung disselden, wöbe,
slch die Vorlhe»lt ergeben, daß Z) dllse Beda«
chungsall ohne Dachüuhl cine gröbere Feuer«
sicherhelt al5 sonstige Vtelall'Bedachungen, e«ne
außerordentliche Dauerhaftlgkeil u»»d e»nen s>h«
geräumigen undrelnllchett Bod<n geaahre, fer,
ner das Gebäude z»ece,verhälcn,ßmäßlg nicht
theuerer zu stehen komme al« <m gewöhnliches
Ziegeldach und wegen »hrer Lelchllgkelt e»ne be-
deutende Ersparung be» dem Mauerwerke ge-
stattet; und 2) die Bedachung nnc so geardel-
letem Bleche unter Bttbehallung dcs Dachstuh«
les , in Folge der sl l l und Wclse der Verdin.
t»ung der Tafeln an einander, v»tl dauethafter
sey, als jde andere Bedachungsarl mil Me.
«all-Vlechen, und dle Koll«n «mer alllnf<llls
elntretlnden R'paratur ganz unbebeulend sepen,
u.dem jede schadhaft gtlvocdene Kltchiafel vun
Jedermann »nt kllchtlgkelt hetaxbgenommen
und dinch e>ne neue erseyl weroen könne. »»
/.. Dem Franz Höhml , befugtin Sc,dtlizsug-
FabrlsanllN, wohnhaft in W«en, Wleden, >̂t .
2/»o, für d»e ^auer von zwel Jahren, auf dle
Csindungund Verbesserung, Mltcelst llnerMa»
!chme Mcubcl'Stoffe auS gtjwllNler Wol le,
l^oagat und Wolle mit Se»de übcrsponncn, von
<liic5! bel'tb gen Farben undDsslnß zueszeugen,
welch« nebst i^leganj, Dauerhafligseil und Vll«
l'gtelt noch den Vortheil giwahicn, daß sle lm
Vergleiche mit den bis jsht bekannten dtrl«l
Sluffen die Kleidungsstücke svelng abnüytl,.—
5. DemF'anz Altdorffer, Fabrikanten, wohn»
haft m W.en , Schouenfcld, Nr . /^3ä, l " "
dlt Dauer von einem Jahre, auf oie iörfindU'g
clner mechanischen Hvlzschntid«-Maschmc, ao,
m,r man auf einmal e«»)c große Menge Holz-
scheite mil germgem Zeil^,s,d Mühcaufwand s^
wohl mittelst Mrnschenhmidcn, als auch mittelst
lever andern Triebkraft schneiden könne. —
6, B. W " A. Ohl lgs, Beamter dcr pllollt-
g'rten Kaiser Ferdlnands-Norddahli^ wohichafc
'»n Wien, ?aimgrude, Nr . 2 0 ' , fü> die Dauel
von drei Iat) l«, i , alif die E findui g und Bcr.'
besserung, "oeomotlue mit U wirksamen Trieb«
rakern von große, FvrafläußelUlig <,Gel>irg5.'Lc>5
eomollue genannl) yerzustelltn/ welche durch
Anwtndung von Mlhr als zwll Dampf-^plin«
h^n , die nach E-tllcben jusammen odcl- gelrennt

wnken können, und durch Verwendung d«S
ganzen Gewichtes zu chclr Abhäsi^ auf den
Schienen fa'hlg feyen, mit Nutzen bedeutende
Slelgunzen zu übtlwmden, und welche sich ohne
Vtachlhell für d,e Schienen m,t Le>chligkeil in
klemenKurven bewegen, rvodurchdle Anlage von
Elsendahnen ln Gebirgsgegenden bewnders er«
leichtert werde. — 7. Dem Franz Alo»s Ezech,
Bergwerks-Inspector und VerggerlchtS. Sub-
stltul,wot)nhafl,n Bcskorvlh,,m Brünner Kre'se
Mährens, und dem Earl Ezech, k. k. Bergge»
schwornen u,ld Berggerichts-Substituten, wohn«
haft in Weipert m Böhmen, für dlt Dauer
von fünf Jahren, auf dle srfindung, durch Ver«
blndung «»nee neuen Elrculal>ons'Vorabdampf«
Apparates mit emer gewöhnlichen Abdampf«
Vornchlung emen Doppel'Abdampf'Npparat,
beionderö fu« Alaun- undVltr ,ol Werke, her-
zustellen, welcher dle V»rtheile gewähre, daß
1) d,e ln den Vorabdampf Apparat tlnftießende
kalie Rohlauge erst nach Ballführung einer bei
dem b,s auf do, Sltdcpunkl gtst<lglrten Hitze«
grade be.vclkste«,gten ^lrculallon schon in et«
nem mehr concencrirlen Zustande ,n d,e darun,
»er befindliche, nnt dltftlben sparsamen Feue»
lung gchelfte Sudpfanne (Kessel) zum Vasie«
den «lnfallc; 2) auf dltse Art mittelst einer Sud«
pf^nne von 200 Eub»k«Schuh Inhal t eine ent«
ip'tchende Menge 10— «5 gradlger Lauge (nach
De^llln6o)bel cmer Ersparn»? von einem Dr i t t ,
lyclle ober zwll Vlerlheilen an Brennmaterial,,
Zeit und Nlbeit lm Vergleiche mit d^n «Vcldan«
stallen 0er gewöhnlichen Eo„,!rucilon binnen
2 blö H Ma l 2^ ^«unoesl auf den gecröhnli,
chcn KrlstaM,'a"o"s!^nd zwischen/,Q—5c)Gsl'-
d.n cr„ce,nr,rt Usid uberdlcß mchr an Product
gcwo^'ien werde, alS bei d«r gewöhnl.chm Äb.
d^npfllngj ^ ) dle,c E.nr.chlung auch auf all«
Sal inen. , Zucker-, Salpeter., Kali ,Soda«
Werke, u^ryaupl auf all? cme Addampfung
bczw,ckcnd n S^idweike nilt «le'chem, ia den,
wo l'lc Sl^:?Ipparate,stati aus Ble«, aus harle<
reln Mclalle dcstehcn dürfcn, mit noch größe»
rem Vorlhole angewendet welden ko,lni; «nd<
l>ch 4) die bloße Vcobachtulig der ve^schledentn
^lmeisn'N'N >:n Baue dcö HeihcEanalcs und
Rostee zureiche, um d»eje Abdamp^o, r'chtung
auch mit alclchcm Vorlycllc für Stcm «lid
Braunkohlen- oder Torffeuerung eilizurichten.

g. Dcm Anton S e n f l , bürgerlichen Kauf,
und Handtlsmalm, wohnhaft ln P rag , N r .
E. ä6bl>, und dem Johann Carl Püttner,
Pab-P"loc?ll:st der k. k.sur» Inspection zu
ßorlßlad, für die Duuer von fünf Iadien, auf
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5it Elsindung unb Verbesserung m der Damrf.
wäscht, wodurch sich d'e Vorlht l l f ergsbe,,, ^ «
1) durch eme t.gene Eonstruclwn des Damvf.
tessels und OfenS nnt nxn.g F<uerungs M a l .
ri«l v.cl Dampf erzeugt, 5it Wasche durck e.n
verbessertes Verfahren schon welß aus t ^Damuf .
sufe genommen, und durch neue M. t l . l , . « ,
größ,re Neinhclt und dle«idendere W t l h , ,s
bl.htr „halten wtrde; «) d«e DampfwasH-' ^
so «'Nger.chtct sepen, daß d». Wäsche «.«er .ed-«
Partei für sich anc.n gewaschen werden können
unb I ) mit diesen Apparaten in der Ze,l von
6—g Stunden ,o Eentner trockene schmuhl,-
Wasche geremlgt und w,lß gewalchen nc,den
können und nebfibti ,ine Ersparn,ß an ^e,t
UndWa'chellohn, Schonung der Wasch,, „ „o
ein« größere Re,nhe,t der Wasche, als bisher
e<-zlelt werde. — 9 Dem Eduard K r i d l , k /
pensionirtln Gränz Verwaltungs. Oberl'kute-
nanl , wohnhaft »n Petnnia, ,« der Banaler
Militar-Granze, fur 0,e Dauer von einem ^af»
re, auf d.e E.findung, mittelst eimger ^ t e n
von Acker-Masch.nen mit e.nf.chen, n.cht kosts. e.
l.gen Vewegekralten ohn, Zugv.ch, , ^ ', ̂ _
m.t e.n.m oder zwei Pfiügen oder nm e.nem
Doppelpstuge zu ackern, sondern im lockeren
Boden m.t d.n gewöhnlichen Vo "ch 5ng "
zugl.'ch zu saen und zu ,ggen, die B e h a W /
a. i "haufen, und üb.rhaupt d». Feldb.fiellung
der Eullur entsprechender, als bei dem Gebräu.
He bee Zugviehes, zu bew'rken. - .0 . Dem
^ e m . ' ! - ? ^ ^ "' N ^ s l ' o , wohnhaft in
dl E ss/,7 ' " D " ' " von fünf Jahren auf
" ° l i v / M ' ^ . / 7 . b Verbesserung e.ner Loco!
sithcr.d m e n " , ^""hnl.che Straßen, be-
bc^g tm W7g?n, " e ? d ^ ' " ' " " Dampfkraft
ke.ncn Brennstoff v l " " " " ke.n Feuer sehe,
^Plosion des Kess,ls l > " / ^ ^ ' s ' b r einer
«lnhöhm überstehe , 1 c s " ^ , und welcher
miges Terra.n acb/ ^chsumpfiges u.d schlam.
und nach dem W u / . " ^ ^ " " " ^ ' "^ wende
bl.csl.ch au fha l f l a-^^ s ^ l " " S fast äugen-
I o b a m ^ a v l . s s ? a . ^ ^ ^ " ' ^ " Gasen
vollmächt.ater ,ss " / " ' ^ " ^ s l " ^ ' f " , ( V e -
Handelsmann w ? ? " ^ " . s t Gh.rardello,
3'r. 1,26) f"r d?e^baf l m W.cn , Stadt
auf d.e E.fisiduna d . ^ " " " e.ncm I .hre,
Man.pulation l,l:V . ^ ^ " e>genthü.nl,che
g e t a b a . , c h m , . d a n n ^ . s ^ ' ^ ^ " " ' ' ' " ^ " "
Beimischung luid B e n ü ^ " ^ " b ^ N j e n , ohne

Se.fe .0,1 der g cr i " 7 e ^ / " ' ^ ' ' ^ ^ ^ " " ^
l.tät zu b.l^«re. P ? e . s " / ^ ^ ' ^ e n Q
9 « n . ! - l , . D ^ W , l l ' a m N ' b'hcrzuerzcu'

" ^ ^ ^ l S (^sq , wohl?»

haft m Phila^tsphia, in No d.Amelifa, l^e:
vollmachtlgler «sl der öftentl'cht < l̂l»ll unv Ml -
l,lar,?lg>,n l ) i . Änlon Schuller, wohnhaft
m W>cn , Stadt 3tr. 9^8). für die Dautrvon
zwei Jahren, auf d>e ErfindUl g und Verbes»
serung, svelche ,n der konstsuction dcr <oco-
motlue und Wagen für Eisenbahnen, wobt» d<e
Naderund Achicn m<t solchen R.lhme^ v rs.hcn
slpen, die c>l̂ z<ln und unabhängig v̂ r> e >^n»
der bewlgllch seven, «lid »n andern Vo tch»
rungen bestehe, durch welche hauptsächlich bci
Unebcnheitln die Bahnen u„d ^«ümmung^,
dle »n solchen Fallen sich erg bend.», Bcho^rlg»
keilen beseitiget wrden. — l3 . Dem ?.«.po!o
Eder i>»n,, Agent und Milgl'ed mehr«tcl I n -
dustrieVercilie, wohnhaft M Glein . ,m V . O,
M . B . in Ziedcr.-Oe!ierre>ch fürdleDautr
von fünf Jahr?,,, auf d>e Eludeckung , »nlä^dl:
schen Asphall zu erzeugen. — ?al!>ach am »5.
I u l t 16/4).

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes- Gouverneur.

C a r l G r a f zu W e l s p c r q . R a i t e n a ; ,
und P r , m ö r , Vlce-Piasident.
F r i e d l i c h R i l t c r v. K re i zbe rg , ,

k. k. Guoernialratl).

skrnsamtllche ^erlautvarungen.
Z. lä6/»> (2) N>. >3^)UI.

Zur Verpfiegungs-Sichlrstcllung sm das
in der Hauptstatwn ^aibach garnisonuelil, l . l .
Ml l i tar und Dulchmarsche an Brod, H. fcr ,
Heu und S t r o h , dann Sc>vlce, auf d c Z m
Vom 1. November i t t / ,3 b s E,id^ Ap i l c,̂
I u l l i L H H / w, ld am ^6. September , l ^ 5 ,
Vormi t tags ^u l.lh^, eine rftVmliche Sl< l 'a l r
r lndl lUl igs-Bchl lndl l lNg bei diesem k. k. K'c lk-
amte lllUer nachstehflidcn Bed>,iguligen v ' g e
nommcn werden: l ) Der Bld<nf noch dem gc»
gcnwärtlgen TlUpft l lN^and', w l l Äl l ioahmc dc.
zcitwcis >i l^urchinälschs, bcsichl b l i l au f i g , lä^j
l>ch: i/,89 Portionen Brot^, ,5c) P. < l is ten Hz»
fe>, 2l i Po»liolien H.'ll 2 8 p f o ' , 6« Poi t ionsn
Heu ü l o P f d , , l ä 9 Porlloeicn iOti custrch u Z
Pfo , j m o n a t l i c h ' : i 5 a Mcy rn ha' terHolzfoh:
lcn, l io P fd . Kerzer, 60 Pfo. Za lg , 60 Maß Oel
s^zimt D o ^ l ) l ' l e r l e l j a h r l g : 2 on Bund
Bcl ienstrob^ 1 , P f d . — 2) H>,t j del O f f r i t lU
ro».- dc> V l l l ) ^ l , r l u n g ei t iVl id l!,lN'on5c)o s1. hac
zu cl lcgcn, wclches am Schülsse derselben den
Nlchlelücherli »ückgessellt, vomErlicher aber bls
zum Ea"t,0l'.s s rlage tüclbchal:cr> wcrdcli w i l d j
f l r ne ls sich vor der Commission auszllive s.n,
dvß er sü' die zu ü''ernshmcnd.^ VerbindllH)'



652
leiten solid und hmreichind vermöglich sep. —
3) Werden auch Offerte für einzelne Arlikel
aligenommen, jedoch wird dem Anbote für ge»
sammle Artlkcl bcl gleichen Preisen der Vorzuq
gegeben. Zlir ^csclligung von Belrrllsigcn .nüs»
sin die Offerte schriftlich mit dein vl>r^cschriebe-
nen Stamprl der Eommisslon übsr^el>en wer-
den, und darin erklmt scon, daß Offcicnt sich
allcn jenen Bestimmungen m Beziehung al,f
die Contracts-Dauer, dcn Umfang dcS Gc»
schaftcS u»d dergleichen füg<n wl)llc, welche die
Landesoberbehörden zu beschließen finden. —
/, ) Anbote von slellucrtretctidm Offerenten
werben nur dalin berücksichncict, wenn sie m«t
ein/r gkrichllich legallsirten Vollmacht vcischcn
sind. — 5) Nachnag^ffe'tr, als dcn bathen»
den Vorschrlftcli jUwldcl, wc!0e,^zu;uclg'!Vlcscn.
— 6) Muß der Elstcher bei Arschluß des Con-
traclcs ein? Caution m»t L ^ dir gcsammtcn
Gcldcrtragniß entweder lm Baren oder m
Staatspapicren, nach dem koursc oder auch
fide,juss.'r,sch, zur k. k. Mi l i tär» Haupt - Vcr.
pstegs» Magazins - C ŝsa allhicr lmlen, wobei
sioch bemclkt w i rd , daß nui- die vun der k. k.
Kamme»p>oluralur als gültig anerkannten
Cautions - Instrumente angenommen weiden
sönnen. — 7) W n d auch die Erforderniß für
die ztilwc»ftn Dulchmaische ln der Hauptsta»
lion ^albach sichcvgcstclli, deeen G'öße zwar
in Voraus nicht bcstunmt werdcl'. kann, wofür
abtr am Vcihandlungstagc d»e nähern Best>m»
unlligen rverdcn vorgezelchnet w^dcn. — Die
weitern Auskünfte und E^Nlüttöbedingnisse
können taglich zu den geaohnl^cheu Amtestun»
den in der hiesigen k. k. Mi l i tär «, Vcrpftcgs-
Haupt-Magazinskanjlel eln^cholt wcrdcn. —
Wozu die Ultternehmungslustigen cingsladcn
nerden. — K. K. Kreisomc i!albach am 26.
August 16/.3.

Z. N 6 3 . (2) Nr. 13OH2.
Zur Sicherstcllung der Verpflegung füx

dcls in Ste in , Kraitlbmg und Lack stationirte
k. k. M i l l t a r , durch dcn Zeitraum vom z.
November l8 ' l3 bis En5e Ju l i 18 ' l^ , wird
dle Subarrendil'ung6-Vcchandllmg, und zwar
i l , Stein am 2 ! . . in Krainburg am 22. und
in Lack am 23. September d. I . um 10 Uhr
Vormittags abgehalten werden. — Das täg-
liche Erfordcnnß wird nachstehender Maßen
eingetheilt: I n Stein 75 Brodportionen;
in Krainburg 139 Brod, , 4 Hafer-, 4 Heu-
portionen zu 8 Pfund, und 4 Streustrohpor-
tioum zu 3 Pfund; in Lack 69 Brodportionen.

— Wozu die unternehmungslustigen Parteien
eingeladen werden. — K. K. Kreisamt Lai-
bach an, 26. August 1843.

Z. 1165. (2) acl Nr. 13289. Nr. W873.
K u n d n, a ch u n g.

?lm 23. September 18l3 55mmittags
wird beim hiesigen k. k. Kreiöamte die Ver-
handlung wegen der Sicherstcllung des Mil i«
tarvcrpflegsbedarfes im Neustadtler Kreise,
dann wegen der Sicherstclltmg des Brod-
Fuhr- oder Trager-Lohns, für die auswär^
tigen Finanzwache - Assistenz« und Landessicher-
hcits,Postcn, auf die Dauer vom 1. Novem»
bcr 18 ̂ 3 bis Ende Ju l i 18' l4, ferner die
äicrhandlung wegen der Sicherstclluna. des
Fuhrlohns für Mchl und Hafer aus Karle
stadt nach Neustadt! und zurück für leere Fässer
und Sacke, auf die Dauer dcS ganzen Mi l i tar-
IahreS 18'z-i-, endlich die Verhandlung wegen
d<>r Sichcrstcllung des Bedarfes all Lichtern
und Oel, auf die Dauer vom 1. Nov. 1813
bis Ende April 18 l 4 , abgehalten werden. —
Der gewöhnliche Bedarf an obiger Erforder-
niß besteht in täglichen 496 Brod- , in tägli-
chen 4 Hafer-, in täglichen 4 Heu-Portionen
» 8 Pfund; in vierteljährigen 635 zwölfpfün-
digcn Bettenstrohportionen; in monatlichen
8 Pfund Ui'schlittkerzen und in monatlichen
12 Pfund Oel nebst Dachten. — Di.se tm
Wege deS löbl. k. k. Milltär-HauptverpstegS-
ma.qazms zu Ncustadtl Hieher gelangte Be-
stimmung deö hohen k. k. Hofkriegsrates
wird mit der Aufforderung zur allgemeinen
Kenntniß gebracht, die Unternehmungslustigen
wollen an dem bezeichneten Tage zu obigen
Verhandlungen in das Kreisamt Neustadt!
erscheinen. - . Vom k. k. Kreisamte Ncu,
stadtl am 23. August 1843.

Vermischte Verlautbarungen.
Z. ,44g. (2) Nr. »452.

G d i c t.
Alle Jene, welche auf dcn Veilaß des am

»6. Mai l. I . zu Oberscndorf al, intott»!» ver»
siolbenen Michael Maulo, aug was imme? für
einem Rechlöglunde einen Anspruch machen zu
lönn»n vermeinen, haben denselben bei der tiesl».
wegen auf den ,4. September l. 3«, Fluh 9 Uhr
vor diesem Gericht» angeordneten Tagsatzung, bei
Vermeidung der Folgen 0ei §. 6»4 a. H. G. B<,
»u liquidiren.

VelilkSgerichtSchneebergam»«. August »643.



653

«5uberni»l - 5" ' " "b«un5.n
e x c i t a t i o n s - V e r l a u t b a r u n g .

^ur Verpachtung der Arbeltskräste der in
t...„ h"ierortiq<''l Strafhause befindlichen Sträf-
linge wird am 2. October 1843 um w Uhr Vor-
mittags im Nalhssaale des k. k. GuderniumZ, im
ständischen ^andhause am Neuenmarkt Nr. 201,
eine Licilation abgehalten werden. — Nachstehende
Bedingnisse werden hierbei als Grundlage dienen:

H. i . Dem Pachter worden alle disponiblen
Arbeitskräfte, sowohl der männlichen als auch
der weiblichen Scrästinge, in so ferne sie nicht
von der Hausverwaltung zu öffentlichen Arbeiten,
' B. Herstellung von Wegen, Handlanger-Ar-
beiten bei Baulichkeiten für die Anstalt u. s. w.,
oder zu den verschiedenen Hausverrichtungen und
Arbeiten für den Hausbedarf, wie zu Schuster-,
Schneider-, Tischler- lc. Arbeiten bcnöthigct wer-
den oder durch Krankheit verhindert sind, zur
Benützung überlassen. Die Zahl der täglich zur
Verfügung gestellten Arbeiten wird sich nach dem
gewöhnlichen Stand von I5»<> auf I l w belaufen,
ohne jedoch eine Mehr- oder Minderzahl derselben
verbürge» zu wollen. — §. 2. Die Benützung
der im obigen §. erwähnten Arbeitskräfte wird
«ntcr Vorbehalt der hohen Hofkanzlcigenehmi-
gung demjeigcn Unternehmer überlassen,' welcher
für die tagliche Verwendung eines Sträflings zu
seinem Nutzen den höchsten Arbeitslohn anbietet,
und sich nebstbet über sein bürgerliches Wohlver-
Yaltcn und das zur Beschäftigung so vieler S l rä f -
ltnge iwchige Vermögen durch legale Zeugnisse
der Ottöobrigkeit ausweisen wird. — Zur Erleich-
terung der Concurrenz werden auch schriftliche An-
bote von Unternehmungölustiqen angenommen;
derlel Anbote müssen mit dem Nadium von 2W st'
belegt seyn, den bestimmten Preisbetraq und zwar
nicht nur in Ziffern, sondern auch in Buchstaben
ausgedrückt enthalten, und bis zum Tage der Ver-
steigerung der Strafhausverwaltung überreicht
werden. — Diese Offerte, welche jedoch keine
Clause!, die mit den Bestimmungen dieser üicita-
tionsbedit»gnisse nickt im Einklänge wären, son-
dern vielmehr die Versicherung enthalten müssen,
5,7'der Offcrent dieselben genau befolgen wolle,
' , ^ , " v"-sieg,lt der Licitations-Commission zu-
A ^ ' ^ / " ' ' schriftlichen Anbote, welckc der
Llcitations-Connnission vor, wie auch wahrend
derLl ttatlon, ledoch jedenfalls vor dem Abschlüsse
derselben versieqelt zu überreichen sind, werden
von ^ v ^ d e t e r
mündlichen Versteigerung, 0. i, nachdem die N-

citanten erklärt haben werden, daß sie sich zu ei^
nem weitern Anbote nicht herbeilassen wollen, in
Gegenwart der Unternehmungslustigen eröffne?
und kund gemacht. — Als taglicher Arbeitslohn
für jcden Sträf l ing, ohne Unterschied des Ge^
schlechtes, werden 3 Kreuzer in Conventions-Münze
als Ausrufspreis festgesetzt. — 'Als Ersteher der
Pachtung wird sodann derjenige angesehen werden,
der entweder bei der mündlichen Versteigerung oder
nach dem schriftlichen Anbote derMeistbietende blieb.
— Endlich wird, wenn das mündliche und schrift-
lichc Anerbieten gleich seyn sollte, dem mündlichen,
unter zweien oder mehreren gleichen schriftlichen
hingegen, Jenem unter ihnen der Vorzug gege-
ben werden, welches früher eingelegt wurde, da-
her alle einlangenden Offerte mit den fortlaufen-
den Nummern werden bezeichnet werden. — Bei
geschehener gleichzeitigen Ucberreichung zweier oder
mehrerer im Anbote gleicher Offerte wird aber
jenes den Vorzug erhalten, für welches cine allso-
gleich von den Commissions-Vorsitzenden vorzu-
nehmen«? Verlosung entscheidet. — §. : l . DiV
Arbeitszimmer und sonstigen Localitätcn, die dam
Pächter zur Beschäftignng der Sträflinge zuge-
wiesen werden, sind in dem beigeschlossenen Ver^
zcichniffe Ni l . V̂, enthalten. Dieselben werden dem
Pächter zur Benützung seiner eigenen Arbeitszwccke
mit dem Beisätze inventarisch eingeräumt, daß
durch diese Verwendung die Hausordnung nicht
beirrt werden darf, dann daß jede Umstaltung
derselben nur mit Genehmigung des Guberniums
aus eigene Kosten des Pächters Scatt finden kann,
in welchem Falle die umgestalteten Localitatcn
nach erloschener Contractszeit auf Verlangen des
Guberniums ebenfalls auf Kosten des Pächters
in den vorigen Stand wieder herzustellen sind.—
H. 4. Ausicr dem Arbeitslohn hat der Pächter für
die ihm überlassenen Localitäten keinen Pachtzins
zu erstatten. Der Arbeitslohn für die Sträflinge
ist in Monatsraten nach Ablauf eines jeden Mo-
nats an die Strafhaus-Verwaltung gegen Quit-
tung zu berichtigen. — §. 5. Die Beheizung der
Arbeitslocalitäten, so wie die äußere Beleuchtung
der Gänge und Stiegen wird von der Hausver-
waltung besorgt werden, und der Pächter hat nur
die innere Beleuchtung der Arbeitszimmer zu be-
strcicen. — §. «- Die Dauer der Verpachtung
wird auf drei Jahre festgesetzt, welche jedoch bei
annehmbaren Bedingungen mit gegenseitigem (5in<
Verständnisse beider contrahirenden Theile auch auf
einen längern Zeitraum ausgedehnt werden kann.
K. 7. Dic Arbeiten, wozu die Sträflinge verwen-
det werden dlirfcn, sind in der Regel Spinne«, «nd

l3 Amts-Blatt Nr. «2. °. 2, S«pt. .»«.)
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Weden ordinal er und srincr Lcincnsioffc, Klauben,
kartätschen und Spinnen der B^in^lvolle, lmd
für die weiblichen auch 3iähen und stricken u.dgl.
M bleibt übrigens dem Pächter unbenommen, die
die Sträflinge mit mannigfaltigen. zuin weiteren
Verdiensterwerb derselben mehr geeigneren Arbei-
ten zu beschäftigen, wobei es sich jedoch von selbst
versteht, daß solche mit der bestehenden Hausord-
nung vereinbar!ich, und auch aus ^ an.cätsrücks.cht
erlaubt seyn müssen, jedenfalls aber hat hiezu die
Bewilligung der Strafhaus-Direction vorauszu-
gehen. — ^. 8. Die Arbeitszeit besteht im Winter
in täglichen 9, im Sommer in täglichen 1l) Stun-
den , und zwar Vormittag von tl oder? bis l l Uhr.
Von 11 bis 12 Uhr ist die'Mittags- oder (Munde.
I n der vom Essen erübrigten Zeit, dann bis 1 Uhr
werden die Sträflinge abtheilungsweise in den Hof
geführt, damit sie einige Bewegung machen kön^
nen. Um 1 Uhr also beginnt von neuem die Arbeit,
und dauert bis nach 4 Uhr, wo sodann die zweite
.'Tagsportion Brod an die Sträflinge vertheill wird,
so daß es mit der Nertheilung des Brodes, dessen
Genusse, Wafferholen l . lc. gegen ."> Uhr wird.
Um 5 Uhr beginnt wieder die Arbeit, und dauert
im Sommer und Winter bis nach ? Uhr. Bei jenen
Sträflingen, welche zu dem Religions- Unterrichte
und für die Schule überhaupt bestimmt sind, wird
die Arbeit, und zwar abtheilungswcisc von halb
1U bis 11 Uhr Vormittag unterbrochen. Sonst
sind die Sträflinge in den vorgeschriebenen Arbeits-
stunden ununterbrochen mit den ihren Leibeskräften
angemessenen Arbeiten dergestalt zu beschäftigen,
daß im Falle der Unternehmer wider Erwarten eine
Unterbrechung in der Arbeit eintreten lassen sollte,
dieselbe auf seine Gefahr und Kosten von Seite
der Verwaltung behoben werden wird, wobei es
sich jedoch von selbst versteht, dasi, um die Sträf-
linge gehörig zur Arbeit zu verhalten, bloß die biö-
Iierigen Zwangsmaßregeln genommen werden dür-
fen, und dasi außer der besagten Zeit, dann an
Sonn-, Feier- und Bußtagen, ferner an jenen
Tagen, wo die Reinigung der'Arbeitszimmer noth-
wendig wird, so wie außer dem Strafhause der
Pächter die Sträflinge niemals zu irgend einer
Arbeit in Anspruch nehmen darf. — H. 9. Für die
feuersichere Aufbewahrung des von dem Unterneh-
mer herbeizuschaffenden Materiale und die daraus
erzeugten Waren in den bisherigen Maaazinen h^t
derselbe allem zu sorgen, und die Strashaus- Ver-
waltung haftet für die Sicherheit der diesifälligen
Verwahrung eben so wenig, als für was immer
für ein ungünstiges Ereigniß, wodurch das Mate-
rial beschädigt werden sollte.— Auch hat der Päch-

ter für den Fal l , wenn entweder durch ihn selbst
oder durch seiner Leute Verschulden eine Feuers-,
bmnst in der Anstalt ausbrechen, oder sonst ein
Schaden verursacht werden sollte, für den dieMl-
ligen Schaden dem verpachtenden Crimnialfonde'
mit seinein gesammten Vermögen zu hasten. —
^. K l . Die dermalen in der Anstatt befindlichen
Geräthschaften und Requisiten zum Werkbetriebe,
wenn der Pächter im Gebäude des Strafhauscs
selbst davon Gebrauch machen wi l l , werden dem-
selben gegen Inventar und Schätzung unter der
Bedingung überlassen werden, daß nach dem Ver-'
laufe der Pachtzeit die übernommenen Geräch-
schaftcn in demselben Geldwerthe, wie sie im I n -
ventar erscheinen, zurückgestellt werden sollen, wi-
drigens jeder Abgang und jede Deterriorirung ver-
gütet werden muß. — Neue Maschinen und Werk-
zeuge, die der Pächter benöthigen sollte, hat der-
selbe nach vorausgegangener Bewilligung der Straft .
laus Direction auf seine Kosten beizuschassen, in-
gleichen hat er auch die Reparaturen an der ihm zur
Benützung überlassenen Geräthschaften aus dem
Eigenen zu bestreiken, ohne auf einen Ersah oder
Entschädigung rechnen zu dürfen. — Der Vorrath
an Fabrikaten und rohen Stoffen, wird dem Pachtet
im Wege des Uebereinkommens um billige Bedin-
gungen überlassen werden. — §. 11. Damit die
ununterbrochene Beschäftigung aller disponiblen
Sträflinge desto sicherer erreicht werde, wird der
Palter verpflichtet, dm Arbeitslohn für die ganz«
Zahl der von der Strafhaus-Verwaltung zu seiner
täglichen Disposition gestellten Srräsiingc zu be-
zahlen , und einen einmonallichcn Vorrath V0N den
erfordcrlichcn Materialien jeder Gattung zu unter-'
l i t ten , welcher Vorrath von Seite der Hausver-
waltung in dem Falle, wenn der Pächter mit der
Veschästiguilg eines Theiles oder wohl gar aller
Sträflinge zurückbleiben sollte, ohne weiteres zur
Begegnung jeder dieMIligm Hemmung aus Gefahr
und Rechnung des Pächters ohne irgend einen Er-
satzanspruch zu verwenden seyn wird. — Bei d̂ 'm
Abgänge des zur ununterbrochenen Beschäftigung
der Sträflinge nothwendigen Materialvorrache6
behält sich das Gubernium vor, nach Ermessen auf
Gefahr lind Äosten des Pächters denselben beizn.-
schaffen. - ^ 5> !2- Für die Qualität und Quantität
des durch die Sträf l ing ^ erzeugenden Materials
hafttt weder die Hausverwaltung noch der (5rimj-
nalfond, doch wird dem Pächter die Versicherung
gegeben, dasi, wenn ein Sträfling in den festge-
setzten Arbeitsstunden nicht mit dem gehörigen Fleiße
arbeiten, oder sich den Arbeitsanordnungen desPäch,
ters und seinem Werkführer nicht siigen, odê  durch
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Nachlässigkeit odcr wohl gar aus Bosheit dem
Pächter odcr dem Arbeitsmateriale odcr Fabrikate
einen Schaden zufügen, oder endlich sich unanstän-
dig gegen den Pächter und sclnen Werkführer be-
nehmen sollte, demjelben die m diesem Falle nach-
zusuchcnde Assistenz der Hausverwaltung und selbst
auch der Schutz der Landesstelle nach Maßstab der
bestehenden Hausordnung und dcr Gesetze niemals
verweigert werden wird. — Wogegen aber auch dem
Pächter und seinen Leuten ein anständiges, dcrHaua-
ordnung angemessenes -Betragen gegen die Beam-
ten und Sträflinge zur Pflicht gemaä)t wird. - ^
§. ^3. Damit aber die möglichste Aufsicht und''An-
haltung der Sträflinge zur schuldigen Arbeit um
so sicherer erreicht, und alle ordnungswidrigen Hand-
lungen und Nachtheile für die Fabrication möglichst
abgewendet werden, wird die Strafhaus-Verwal-
tung die dicßfalls nöthigen Befehle an das Auf-
slchtcpersonale erlassen, und eö wird das betreffende
Aufsichts-Individuum fur jeden derlei Schaden
der dem Pachter durch eine etwaige nachlässige A i /
siht zugehen sollte, von der Strafhaus-V^)-al-
tung zur'strengen Verantwortung und S t ra f /a / .
zogon werden. - . § 14. Dem Uebernehmer bleibt
es freigestellt, Werksuhrer nach seinem Ermessen
anzustellen, und auf selne Kosten zu erhalten, doch
müssen diese, bevor sie den Zutritt in die Manu-
factur-Anstalt des Strafhauscs erhalten, der ho-
hen Landesstelle namhaft gemacht, und deren Auf-
nahme als Werkführer ausdrücklich von derselben
genehmigt werden. — Da sowohl der Unterneh-
mer, als dessen auf solche Art angestellter Werkfüh-
n N ^ ^ ' " ' l u g n i s s e und Obliegenheitendes
o w d /u H " ' " g e l l t e n Werkmeisters eintreten,

als dcss n ' ^ " ' ^ l ^ sowohl der Unternehmer

nämlich: ;<) daß haben sollen,
sen sick a e n m . ^ 5 ' " f""llchst g^ben müs-
^d iN^^^ '7Z l i chen Vorschriften u.̂
herihn^ auch c ^ A . ' Disciplin zu halten, da-
den Werkmeiste w " s? " ^ 'U ' ^ Ins t ruc t ion ftr
tende Ordnun^und D ^ ^ ' 7 ' ! ' ^ ^" ^eobach-
sten Darnachach , ^ 1 p ' n " n f f t , Zur genaue-
l>) daß im E m ^ p ^ ' " ' " ^ 'ben werden wird;
mrInstm^o7 ^ ' ^ " ' ^ U c b e r t ^

desstelle nach v o " ^ " ^ ! " ^ " d"' hohen Lan-
bleide, den ^ ^ ^ ^ : u e r s i . c h u n g überlas«
auf Gefahr und K o s t . / ^ ^ ^ r l ' " ^ ' ^
Anstalt zu c.llfernen u n ' ^ ? ' ^ ^ " " ' ' "
stlbst, wenn er sich emer s ^ ^
d'g machen joUte, den persönlichen ?ut i t in d e
Anstalt zu versagen, ohne daß er jedö " o d
genauen Erfüllung dieser Beding ss'mb

sondern ihm bloß überlassen wird /ein anderes geeiq-
netes und von der hohen k. k, Landcsstelle zu geneh-
migendes Individuum zur Leitung seines dieslsal'i-
gen Unternehmens in dem Inneren der Anstalt in
stlnem Namen und auf seine Kosten aufzustellen,
jo daß die hieraus entspringenden nachtheiligen
Folgen lhm allein zur Last fallen würden. —
§, !.">. Da die Ueberverdienstc der Sträflinge für
die gelieferten Arbeiten aus den vom Pächter an
den Fond zu leistenden Zahlungen durch die Haus-
verwaltung^ach dem diesifalls bestch^wen eigenen
Arbeitstariss berechnet und denselben in ihren Ar-
beitsbücheln zu Guten geschrieben werden »missen '
so hat der Pächter dafür zu sorgen, daß das jedem
Sträfling zur Verarbeitung aufgegebene Materials '
sowohl, als die sodann abgelieferte 'Arbeit in seinem
Büchel gehörig vorgetragen werde. — Uebrigens '
bleibt es dem Pächter unbenommen, den ausge-
zeichneten 'Arbeitern noch eine besondere Belohnung
nn Gelde zu ertheilen, welche jedoch niemals a:if
dlc^and der Sträflinge, sondern in ihrem Vel-
jeyn an die Hausverwaltung zu verabreichen ist,
welche !^nm die weitere Disposition einleiten wird. '
— K. l<j. Vor dcm Beginne der imitation hat der '
Pachtlulnge und Offcrc-nt cin Vadium von 2lw fl
^ . M . zu erlegen, welches jedoch demselben, in so
ferne er mcht Ersteher geblieben ist, gleich nach dem
Ll ttations-Abschluß gegen Empfangsbestätigung
von der wuatwnü-(5ommission zurüäqcsteUt, dem
Ersteher aber auf Abschlag der zu leistenden Cation
vorbehalten werden wird. — Jene, welche i n '
Namen eines andern mitbieten zu wollen erklären/'
haben anzugeben, daß sie in Vollmachtsnamen An«
böte zu stellen Willens sind, wo dann für den
Fal l , als ein solcher Li.itant Vestbieter bleiben
sollte, sich von demselben nach abgeschlossener Lici-
tation mit einer legalen Vollmacht auszuweisen
seyn wird, widrigens er selbst als Ersteher angese-
hen und behandelt werden würde. — H. l 7 . Zur
Caution für die Sicherheit des Vertrages wird'der
Betrag von 20W si. (5. M . festgesetzt. — Die-
Caution ist in barem Gelde oder in Ctaatspapie^
ren nach dem Börsecurse, oder mittelst sidei-
jussorischen, von dem k. k. FiScalamte anerkannten
Versicherungs-Urkllnden zu erlegen. — H . II^. Die
Pachrunterneyinung ist nach drei Monaten, vom

Tage der Ferticl'.ln.; des Conttactes, anzutreten.
§. I'.j. .Vor Ablauf dcr bedunqenen dre-jährigen
Contra.sdauer kann kein Theil von diesem Con-
tracte einseitig zurücktreten. Sollte jedoch der eine
odcr der andere Theil beabsichtigen, daß mit Al)
lauf des dritten Contractsjahres der Contract auß.'l.'
Wirksamkeit trete, so müßte von der einen oder der
andern Seite gleich nach Verlaus des zweiten Con-
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tractjahres die schriftliche Aufkündigung gemacht
werden; falls jedoch diese Aufkündigung unterblei-
ben sollte, so wird hicmit ausdrücklich bedungen,
daß dieser Contract unter den hier festgesetzten Be-
dingungen so lange fortzudauern habe, bis von dem
einen oder dem andern Theile die schriftliche Auf-
kündigung ein Jahr vorhcr crsolut. — H- 2i>. Dieser
Licitationsactist für den Pachter vom Tage der ab-
gehaltenen Licitation und rücksichtlich der von ihm
geschehenen Fertigung des Licitations-Protocols
verbindlich, für den Strafhaussond aber erst
vom Tage der herabgelangten hohen Hofkanz-
lei-Genehmigung. — Endlich §. 21. Wird nach
erstossener Genehmigung dieses Licitationsacres
auf Kosten des Pächters ein förmlicher rechts-
kräftiger Contract darüber ausgefertigt werden.
Sollte aber der Ersteher die Ausfertigung ei-
nes VerrrageS verweigern, so vertritt das von
ihm gefertigte Lieitationsprotocoll die Stelle des
schriftlichen Vertrages. — Falls der Pächter den
Wettrag in allen seinen Bestandtheilen nicht ge-
nau contractmä'ßia erfüllen sollte, so soll das
k. k. Landes-Gubernimn nach Gutbefindcn be-
rechtiget seyn, entweder den Pächter zur contract-
mäßigen Erfüllung des Vertrages rechtlich anzu-
yalten, die nöthig gehaltenen Maßregeln zur un-
unterbrochenen Beschäftigung der Sträflinge alif
Gefahr und Kosten des Pächters sogleich zu tref-
fen, und alle jene Vorkehrungen zu ergreifen,
welche zur unaufgehaltenen Erfüllung des Cm,-
tractes führen, oder den Vertrag selbst sogleich
vor Auslauf seiner Dauer einseitig aufzuheben und
von dem Pächter im ersten oder zweiten Falle nach
§ 1323 allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches vol-
le Genugthuung zu fordern; wogegen aber auch
dcm Pachtunternehmcr der Rechtsweg für alle
Ansprüche, welche er aus dem Contratte machen
zu können glaubt, offen stehen soll. — Naher«
Aufschlüsse über den dermaligen Fabriksbetrieb
tonnen auf Ansuchen bei der k. k. Strafhaus-
Berwaltung eingeholt werden. — V o m k. k.
l l lyrischen Gubcrn ium. Laibach am 2 1 . Au-
gust 1843. C a r l X a v e r R a a b ,

k. k. Gubernial-Secretär.

V e r z e i ch n i ß Ut t . ä .

dcr Localitatcn, welche dem Pächter zur Venüz-
zung überlassen werden. — D a s männliche

Weber- und S p i n n z i m m c r
3tr. I ist lang w Klftr., — Schuh, — Zoll.
— — ,,/ breit 4 » L „ 6 .,
— — „ hoch 1 ., 5 „ __ „
Nr. 4 " lang 5 » —. „ — „

Nr. 4 ist breit 4 Klftr., 3 Schuh, — Zoll.
„ hoch 1 „ 3 „ ___ /

Das männliche Baumwoll- und Flachs-
SpinnzimMer, welches auch zu einem Wö-
berei-Zimmer verwendet werden kann
Nr. 18 ist lang 2 Klstr., 4 Schuh, - ^ ZM.

„ breit 1 » 4 „ U .,
„ hoch 1 „ 5 „ _̂  .,

Nr. 19 „ lang 3 „ z ^ ^ . ,̂
— — „ breit 2 ^ - , „ <; ^

„ hoch 2 „ — „ _̂ . ^
Nr. 20 „ lang 8 „ 3 „ - , „

„ breit 3 „ 4 „ — .,
„ hoch 1 „ 4 „ « „

Nr. 22 Vorzimmer lang 6 Kl fr.,—-Schuh, —Zoll.
ist breit 2 Klst., — Schuh, — ZoN.

— — „ hoch 1 „ 2 „ U .,
Nr. 22 Dormitorium, in welchem auch gearbei-

tet wird,
ist lang 14 Klft., 1 Schuh, — Zoll.
„ breit 5 „ —» „ „
„ hoch 1 „ 4 „ ^ „

DaS weibliche Spinnzimmer
Nr. 14 lst lang 9 Klftr., 1 Schuh, 2 Zoll.

„ breit 3 „ 4 „ 2 .^
„ hoch 1 „ 4 „ 6 .,
Das Fabricate« » Depot

Nr. « ist lang 4 Klftr., 2 Schuh, — Zoll.
» breit 3 „ — » —> „

— — „> hoch 1 „ 2 v — ..
Nr. ^ „ lang 3 „ 2 <- - ^ »

„ brelt 3 « — « — .«
f, hoch R " 4 ', <l „

Das Ma te r i a l i en - M a g a z i n :
Nr. 8 ist lang 8 Klftr., 4 Schuh, S Zoll.
— — " brett 3 „ i „ « . .

" hoch 1 « z „ ^ . „

2- N62. (,) ^ Nr. Ighoo.
" t k a n n t m o c h u n g .

Das t. k. Guberniun, hat beschlosst,
vom l . November ig^z angefangen, di« Er-
haltung der hle'landigell f. k. Poststraßcn in
Abtheilungen m Bestand zu geben, und be<
nachrichtiget hievon vorlausig die anfälligen
Bewerber um die Unternehmung mit der Be»
merkung, daß die dießfällige Verhandlung
gegen Ende des f. M . September in Trieft
Statt finden, und der Tag der Vornahme
derselben nebst den bezüglichen allgemeinen
Bedingungen besonders öffentlich kund gemacht
werden wird. — Vom k. k. Gubernium des
f. k. össerr. Küstenlandes. Tricst am «6.
August l843.


